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Der erste Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Rundschreiben 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wie bereits mehrfach angekündigt, starten wir ab 17. März auch im Bereich der VG Nennslingen mit dem 
Projekt jeder-tropfen-zaehlt. An diesem Tag wird der Sammelautomat am Parkplatz des Netto-Marktes in 
Nennslingen aufgestellt. In den nächsten Tagen werden deshalb auch im gesamten Gemeindegebiet die 
entsprechenden Behälter verteilt. Vielen Dank schon mal an die Helfer für die Verteilung!  
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Veröffentlichung von jeder-tropfen-zaehlt.  
 
 

Gewerbegebiet Nennslingen 
 
Die Firma Grillenberger startet ab 10. März nach der Winterpause wieder mit den Erschließungsarbeiten im 
Gewerbegebiet in Nennslingen. Mögliche Behinderungen durch Baustellenfahrzeuge usw. bitte ich bereits 
im Voraus zu entschuldigen.  
 
 

Grüngutannahme auf der Deponie Nennslingen 
 
Die Grüngutannahme in Nennslingen ist ab sofort wieder samstags von 08:30 bis 11:30 Uhr geöffnet. 
 
 

Übungen der Bundeswehr 
 
Die Bundeswehr führt vom 17.03.2025 bis 17.04.2025 unter anderem auf den Gemeindegebieten der Stadt 
Weißenburg, Markt Pleinfeld, VG Ellingen sowie VG Nennslingen eine Übung durch. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von Einrichtungen der übenden Einheiten fernzuhalten. 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dgl. 
eine Gefahr ausgeht. 
 
Jeder Fund von militärischen Gegenständen ist der nächsten Polizeidienststelle zu melden. 
 
Zur Abwicklung von Manöverschäden erteilen die örtlich zuständige Gemeinde und die 
Wehrbereichsverwaltung Süd nähere Auskünfte. 
 
 

Mitgliedsgemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen 
Schmiedgasse 1 
91790 Nennslingen, 05.03.2025 
Telefon: 09147/9411-0 
Durchwahl: 09147/9411-12 
Mobil: 0172/1780859 
E-Mail: bernd.drescher@vg-nennslingen.de 
Aktenzeichen: 02/2025 – Dr/Bi 
Sachbearbeiter: Herr Bgm. Drescher 
 
 

 

 Markt Nennslingen, Schmiedgasse 1, 91790 Nennslingen 



 
 
Schließung der Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen 
 
Am Dienstag, 11. März 2025 ist die gesamte VGem Nennslingen und am Mittwoch, 12. März 2025 das 
Standesamt und Einwohnermeldeamt aufgrund eines Schulungstermins geschlossen. 

 
 
Einladung zum Konzertabend: "Singen macht Spaß, singen tut gut" – 
SingInNennsling 
 
Der Gesangverein Nennslingen lädt Sie alle herzlich  
zu einem besonderen Abend voller Gesang ein. 
  
Datum: Samstag, 15. März 2025 
Uhrzeit: 19:00 Uhr 
Ort: Lehmeiersaal Nennslingen 
 
Freuen Sie sich auf Auftritte der Männerchöre aus Ettenstatt und Thalmannsfeld unter der Leitung von 
Torres Haas und Hans Sillinger sowie dem Gesangverein Nennslingen (Ltg. Hans-Jürgen Kamm). 
 
Der Eintritt ist frei; wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
Ihr Gesangverein Nennslingen 
 
 

Blutspende 
 
Der nächste Blutspende-Termin findet am Donnerstag, 20. März 2025 von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
in der Turnhalle der Grundschule in Nennslingen statt.  
 
Der Blutspendedienst weist darauf hin: Bitte bringen Sie zu jeder Blutspende unbedingt entweder 
Blutspende-Pass, Personalausweis, Reisepass oder Führerschein mit. 
 

 
Infoveranstaltung von Tennet 
 
Im westlichen Gemeindegebiet an der Gemarkungsgrenze zu Burgsalach und Pfraunfeld verläuft die 
Hochspannungsleitung Raitersaich – Ingolstadt von Tennet. Tennet plant im Rahmen des sogenannten 
Westbayerrings einen Ersatz- bzw. Parallelneubau dieser Leitung.  
Um über dieses Projekt zu informieren findet unter anderem im Weißenburger Wildbadsaal  
am 1. April von 15:00 bis 19:00 Uhr ein Infomarkt statt.  
Näheres entnehmen Sie bitte dem beigefügten Infoschreiben von Tennet.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr  
 
 
 
Bernd Drescher 
Erster Bürgermeister  



Ausbildung  
in der Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen bietet zum 01. September 2025 einen Ausbildungsplatz zum 
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d), Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und 
Kommunalverwaltung, an. 
 
Als Verwaltungsfachangestellte bzw. Verwaltungsfachangestellter bei der Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen hast du 
ein vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet. Du stellst Personalausweise aus, berechnest 
Gebühren und Beiträge, bearbeitest Bauanträge, bereitest Gemeinderatssitzungen vor und bist nicht zuletzt 
Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Anliegen unserer Bürger. Dabei arbeitest du selbständig, aber auch im 
Team. 
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Sie gliedert sich in drei Bereiche, die praktische Ausbildung in der 
Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen, die schulische Ausbildung im Blockunterricht in Nürnberg und die 
überbetriebliche Ausbildung in Form von Lehrgängen an der Bayerischen Verwaltungsschule. 
 
Für die Ausbildung setzen wir mindestens einen qualifizierenden Mittelschulabschluss oder einen vergleichbaren 
Bildungsabschluss voraus.  
 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung, schriftlich oder per E-
Mail bis zum 17.03.2025 an die  
 
Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen, Schmiedgasse 1, 91790 Nennslingen  
bzw. info@vg-nennslingen.de 
 
Bei weitergehenden Fragen steht dir Geschäftsstellenleiter Herr Weiß, Tel. Nr. 09147/9411-14 gerne zur Verfügung. 

 
 
Die Gemeinde Raitenbuch stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Mitarbeiter für den gemeindlichen 
Bauhof(m/w/d) 
in Teilzeit oder Vollzeit (27-39 Stunden Wochenarbeitszeit) ein. 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

• Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrswege, Kanalisation, Grünflächen, Liegenschaften, Friedhöfe 
sowie der Fahrzeuge und Geräte 

• Durchführung des Winterdienstes 
 
Ihr Profil: 

• Ausbildung in einem Handwerksberuf 

• Mindestens Führerschein der Klassen B, T 

• Führerschein der Klasse CE wünschenswert, aber keine Voraussetzung  

• Engagement und Identifizierung mit dem Aufgabenbereich 

• Teamfähigkeit 
 
Wir bieten: 

• Ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet 

• Eine Vergütung nach dem TVöD 

• Die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen (Jahressonderzahlung, Betriebsrente, Leistungsentgelt, 
Fahrradleasing) 

 
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung schriftlich oder per E-Mail bis zum 
21.03.2025 an die 
 
Gemeinde Raitenbuch, Schmiedgasse 1, 91790 Nennslingen 
bzw. info@vg-nennslingen.de 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Erster Bürgermeister Wegerer, Tel. 09147/9411-10 zur Verfügung. 



 

 
Vielfältige Fördermöglichkeiten im Streuobstpakt 
 
Der Streuobstpakt wurde 2021 von der Bayerischen Staatsregierung und acht Verbänden aus der 
Gesellschaft beschlossen. Nun liefert das Vorhaben attraktive Fördermöglichkeiten, um die 
wertvollen Streuobstbestände in Bayern zu erhalten und bis 2035 eine Million neue Bäume zu 
pflanzen. Der Streuobstberater im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen berät bei der Suche nach 
passenden Förderprogrammen.  
 
Verschiedene Förderprogramme im Bereich des Streuobstes unterstützen bei der Pflanzung und oder 
Pflege von Streuobstbäumen. So kann ein wertvoller Beitrag zum Erhalt dieser reichen Kulturlandschaft 
geleistet werden.  
 
Pflanzung 
Mit dem Förderprogramm „Auf geht’s - Streuobst für alle“ können Kommunen und Vereine bis zu 100 
Obstbäume über das Amt für ländliche Entwicklung fördern lassen. Die Bäume können unentgeltlich an 
Interessierte wie Privatpersonen oder Schulen weitergegeben werden. Förderfähig sind hochstämmige 
Obstbäume ab 140 cm (besser 180 cm) Stammhöhe. Der Bruttokaufpreis des Baumes wird mit bis zu 45 € 
je Baum gefördert. Die Standzeit beträgt min. 12 Jahre.  
Ansprechpartnerin: Carola Simm, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt 
Weißenburg-Gunzenhausen 
- Tel.: 09141 902-322 
- E-Mail: carola.simm@landkreis-wug.de 
 
 
Pflanzung und Pflege 
Im Rahmen der „Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie“ werden Kosten für die Pflanzung und 
Pflege von Streuobstbeständen mit bis zu 90 % der Kosten gefördert. Zur Pflege zählen insbesondere der 
professionelle Baumschnitt sowie die Freistellung von verbuschten Streuobstbeständen. Antragsteller 
können Kommunen, Vereine und Privatpersonen sein. Da die Mindest-Fördersumme 5.000 € beträgt, 
können kleinere Maßnahmen über Sammelanträge des Landschaftspflegeverbandes aufgenommen 
werden. Bei der Baumpflanzung sind Obsthochstämme in regionaltypischen Arten und Sorten ab 10 
Bäumen mit min. 180 cm Stammhöhe förderfähig. Der Baumschnitt ist bereits ab 140 cm Stammhöhe 
förderfähig. Nach jeder Maßnahme bestehen fünf Jahre Erhaltungspflicht. Maßnahmen in Hausgärten sind 
von der Förderung ausgeschlossen. 
Ansprechpartner: Andreas Hofmann, Streuobstberater am Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 
- Tel.: 09141 902-299 
- E-Mail: andreas.hofmann@landkreis-wug.de 
 
 
Flächenbewirtschaftung 
Im Rahmen des Kulturlandschaftsprogrammes (KULAP) sowie des Vertragsnaturschutzprogrammes (VNP) 
können Landbewirtschaftende sich die Erhaltung von Streuobstbäumen jährlich mit 12 € pro Baum fördern 
lassen. Förderfähig sind max. 100 Bäume pro Hektar, i. d. R. ab 140 cm Stammhöhe. Zusätzlich kann die 
extensive Bewirtschaftung der Fläche gefördert werden. Die Antragstellung erfolgt jährlich im 
Januar/Februar bei der Unteren Naturschutzbehörde (VNP) oder dem Amt für Landwirtschaft (KULAP).  
Ansprechpartner: Andreas Hofmann, Streuobstberater am Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 
- Tel.: 09141 902-299 
- E-Mail: andreas.hofmann@landkreis-wug.de 
 
 
Der Streuobstberater Andreas Hofmann unterstützt Sie gerne bei der Findung des passenden 
Förderprogramms. Eine Übersicht aller Fördermöglichkeiten finden Sie zudem hier: 
https://www.lfl.bayern.de/iab/kulturlandschaft/030830/index.php 
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NEUER BIO-KRAFTSTOFF AUS ALTEM SPEISEÖL: 
Ab Mitte März ist die VG Nennslingen dabei! 
 

Wie bereits berichtet starten die Gemeinden der VG Nennslingen im März ein Nachhaltigkeitsprojekt für 
Ihre Bürger. Dazu erhalten im März alle Haushalte frei Haus einen für Sie kostenlosen Mehrweg- 
Sammelbehälter. Hinein kommen alle gebrauchten Speiseöle & -fette aus Topf, Pfanne, Glas, Dose und 
Fritteuse – und zwar ungesiebt - also inkl. Panade, Kräuter, Käsebrösel, …! 
 
Der nach gewisser Zeit volle Sammelbehälter kann an den Sammelautomaten am Netto-Markt in 
Nennslingen gegen einen leeren, sauberen Behälter getauscht werden: 
 
Warum Mitsammeln? 
 
• Öl und Speisefett führen – über den Abfluss entsorgt - zu schwerwiegenden Verstopfungen in den 
Abwasserleitungen, die mit hohem Aufwand und Frischwasser frei gespült werden müssen -> Sie können 
das vermeiden!  
 
• Auch in den Kläranlagen erzeugen Fettablagerungen hohe Säuberungskosten, die letztendlich auf die 
BürgerInnen umgelegt werden –> Sie können zuvorkommen! 
 
• 1 kg Altspeisefett in der Kanalisation kann bis zu 40.000 l Wasser kontaminieren –> Sie halten die Umwelt 
sauber!  
 
• Altspeisefett wird zu besonders klimaschonendem Bio-Kraftstoff und somit erneut genutzt statt 
weggeworfen –> Sie handeln nachhaltig!  
 
• CO2-Emissionen werden mit Bio-Kraftstoffen erheblich reduziert –> Sie verbessern die CO2-Bilanz!  
 
 Das darf rein:  
• gebrauchte Frittier- und Bratfette/-öle 
• Öle von eingelegten Speisen (z.B. Sardinen, Schafskäse, Peperoni usw.) 
• Margarine  
• verdorbene und abgelaufene Speiseöle & -fette 
 
 Das darf nicht rein: 
• Mineral-, Motor-& Schmieröle 
• andere Flüssigkeiten und Chemikalien 
• Mayonnaisen, Saucen und Dressings 
• Speisereste und sonstige Abfälle 
 
Wer nach der Verteilung einen weiteren Behälter benötigt (z.B. wegen Fritteuse) oder seinen Unbenutzten 
zurückgeben möchte, kann das im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft tun. 
 
Zusätzliche Informationen finden Sie in Kürze auf www.vg-nennslingen.de und  
www.jeder-tropfen-zaehlt.de. 
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